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VGH Baden-Württemberg: Zur Zuverlässigkeit eines Heimträgers 
 
VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 18.05.09 (Az. 6 S 734/09) 
 
 
Leitsätze des Gerichts: 
 
1. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit 
des Trägers eines Heims nach § 11 Abs. 2 
Nr. 1 des Heimgesetzes für Baden-
Württemberg (Landesheimgesetz - 
LHeimG) vom 10.06.2008 (GBl. S. 169), 
das am 01.07.2008 in Kraft getreten ist 
und die Anwendung des Heimgesetzes des 
Bundes ausschließt (§ 28 LHeimG), ist - 
wie bisher zum Heimgesetz des Bundes - 
ein strenger Maßstab anzulegen, der we-
gen der erhöhten Schutzbedürftigkeit der in 
den Heimen betreuten Menschen weiter 
reicht als sonst im Gewerberecht üblich 
(Fortführung der Rechtsprechung des Se-
nats, vgl. Beschluss vom 24.05.2006 - 6 S 
2074/05 -). 
 
2. Die Zuverlässigkeit zum Betrieb eines 
Heims nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG 
umfasst die persönliche und die wirtschaft-
liche Zuverlässigkeit. Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Trägers des Heims 
ist auch nach dem Landesheimgesetz Vor-
aussetzung für den Betrieb eines Heims. 
Der Gesetzgeber hat lediglich mangels 
Regelungsbedürfnisses davon abgesehen, 
im Wortlaut des § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG 
ausdrücklich festzulegen, dass es der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit zum Be-
trieb eines Heims bedarf. 
 
(…) 
 
Aus den Gründen: 
 
Die nach § 146 Abs. 1 und 4 VwGO statt-
hafte und auch sonst zulässige Beschwerde 
hat keinen Erfolg.  
Die in der Beschwerdebegründung inner-
halb der Frist des § 146 Abs. 4 Satz 1 
VwGO dargelegten Gründe, auf deren Prü-

fung der Senat grundsätzlich (vgl. jedoch 
Beschl. des Senats vom 27.01.2006, 
VBlBW 2006, 323) beschränkt ist (§ 146 
Abs. 4 Satz 6 VwGO), geben keinen An-
lass, die vom Verwaltungsgericht zum 
Nachteil der Antragstellerin getroffene 
Abwägungsentscheidung zu ändern.  
 
Das Verwaltungsgericht hat bei der von 
ihm nach Maßgabe des § 80 Abs. 5 VwGO 
vorzunehmenden Interessenabwägung zu 
Recht dem - nach § 80 Abs. 3 VwGO for-
mell ordnungsgemäß begründeten - beson-
deren öffentlichen Interesse an der ange-
ordneten sofortigen Vollziehung der an-
gegriffenen Untersagungsverfügung des 
Landratsamts Esslingen vom 15.01.2009 
den Vorrang gegenüber dem privaten Inte-
resse der Antragstellerin eingeräumt, dieser 
bis zum Abschluss des Hauptsacheverfah-
rens vorläufig keine Folge leisten zu müs-
sen.  
 
Ebenso wie das Verwaltungsgericht ist 
der Senat der Auffassung, dass die An-
tragstellerin nicht zuverlässig i.S.d. § 11 
Abs. 2 Nr. 1 LHeimG ist. Nach dieser 
Vorschrift darf ein Heim nur betrieben 
werden, wenn der Träger die notwendi-
ge Zuverlässigkeit zum Betrieb des 
Heims besitzt.  
 
 
1. Nach der Rechtsprechung des Senats 
zum Heimgesetz des Bundes (HeimG) war 
derjenige unzuverlässig i.S.d. § 11 Abs. 2 
Nr. 1 HeimG, der nach dem Gesamtein-
druck seines Verhaltens Grund zu der Be-
fürchtung bot, dass er seinen beruflichen 
Pflichten beim Betrieb einer in § 1 Abs. 1 
Satz 1 HeimG genannten Einrichtung in 
Zukunft nicht genügen werde. Bei dieser 
Wertung war ein strenger Maßstab anzule-
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gen, der wegen der erhöhten Schutzbedürf-
tigkeit der in den Heimen betreuten Men-
schen weiter reichte als sonst im Gewerbe-
recht üblich.1  
 
Daher waren Tatsachen, die auf man-
gelnde Zuverlässigkeit schließen ließen, 
nicht erst dann gegeben, wenn in einem 
Heim Verhältnisse herrschten, die ge-
eignet waren, sich als unmittelbare Be-
drohung der physischen oder psychi-
schen Integrität der Heimbewohner zu 
erweisen. Die Aufsichtsbehörde hatte im 
Hinblick auf den Gesetzeszweck des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 HeimG vielmehr schon dann 
Anlass zum Einschreiten, wenn etwa 
Grund zu der Annahme bestand, dass eine 
angemessene Qualität der Betreuung der 
Bewohner oder deren ärztliche und ge-
sundheitliche Betreuung nicht gewährleis-
tet würden. Waren Anhaltspunkte dafür 
vorhanden, dass dies dem Betrieb nicht 
wesensfremd war, sondern ihm im Gegen-
teil als prägendes Merkmal anhaftete, 
brauchte die Behörde mit Aufsichtsmaß-
nahmen und - letztendlich - mit der Unter-
sagung des weiteren Betriebs nicht zuzu-
warten, bis der Nachweis erbracht war, 
dass den Heimbewohnern hieraus konkrete 
Gefahren erwuchsen.2  
 
Diese Maßstäbe gelten auch für die Be-
urteilung der Zuverlässigkeit nach § 11 
Abs. 2 Nr. 1 LHeimG.  
 
Das Land verfolgt mit dem Heimgesetz für 
Baden-Württemberg (Landesheimgesetz - 
LHeimG) vom 10.06.2008 (GBl. S. 169), 
das am 01.07.2008 in Kraft getreten ist und 
die Anwendung des Heimgesetzes des 
Bundes in Baden-Württemberg ausschließt 
                                                 
1 vgl. Beschl. des Senats vom 24.05.2006 - 6 S 
2074/05 m.w.N.; ebenso VGH Bad.-Württ., Beschl. 
vom 24.04.1990 - 10 S 596/90, Urt. vom 
13.09.1988 - 10 S 1049/87 - UA S. 13 f.; Butz, in: 
Kunz/Butz/Wiedemann, HeimG, 10. Aufl. 2004, § 
11 Rn. 21 
2 vgl. Beschl. des Senats vom 24.05.2006, a.a.O.; 
VGH Bad.-Württ., Beschl. vom 24.04.1990, a.a.O., 
Urt. vom 13.03.1998, a.a.O. 

(§ 28 LHeimG), - ebenso wie der Bund mit 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 HeimG - unter anderem 
den Zweck, die Würde sowie die Interes-
sen und Bedürfnisse der Bewohner von 
Heimen vor Beeinträchtigungen zu schüt-
zen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 LHeimG).  
 
Für den Landesgesetzgeber war es bei 
Erlass des Landesheimgesetzes oberstes 
Ziel, den Bewohnern von Heimen den 
Schutz zu gewähren, den sie durch ihre 
Verletzbarkeit durch Pflegebedürftig-
keit und Behinderung sowie ihre Ange-
wiesenheit auf Dritte, zum anderen aber 
durch die Position der Stärke eines Trä-
gers, der Pflege, Betreuung und Unter-
kunft bereitstellt, bedürfen.  
Er hat sich im Allgemeinen am Heimge-
setz des Bundes, das sich aus Sicht der 
Praxis grundsätzlich bewährt habe, orien-
tiert sowie § 2 LHeimG bewusst weitge-
hend der bundesrechtlichen Norm des § 2 
HeimG nachgestaltet.3  
 
Im Hinblick auf den im Verhältnis zur 
bundesrechtlichen Regelung unverän-
derten Schutzzweck des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
LHeimG ist daher bei der Beurteilung 
der Zuverlässigkeit des Trägers wie bis-
her ein strenger Maßstab anzulegen.  
 
Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass 
das Land - verglichen mit den bundesrecht-
lichen Regelungen - zusätzliche Gesetzes-
zwecke normiert hat. Es hat in § 2 Abs. 1 
Nr. 2 LHeimG mit der Förderung der 
gleichberechtigten Teilhabe der Heimbe-
wohner am Leben der Gesellschaft und in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 8 LHeimG mit der Förde-
rung des Schutzes der Heimbewohner und 
der Interessenten an einem Heimplatz als 
Verbraucher Gesetzeszwecke bestimmt, 
die das Heimgesetz des Bundes nicht ent-
hält. Diese Zwecke sind jedoch nicht ge-
genläufig zu dem mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 
LHeimG verfolgten Schutz der Würde, 
Interessen und Bedürfnisse der Heimbe-

                                                 
3 vgl. zum Ganzen LT-Drucks. 14/2535, S. 27, 33 
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wohner vor Beeinträchtigungen, sondern 
dienen ebenso den Belangen der Heimbe-
wohner. Sie sind daher von vornherein 
nicht geeignet, den Schutzzweck des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 LHeimG und den strengen 
Maßstab für die Beurteilung der Zuverläs-
sigkeit zu relativieren.  
 
Ein geänderter Begriff der Zuverlässig-
keit ergibt sich schließlich auch nicht 
aus der im Verhältnis zur bundesrecht-
lichen Norm geänderten Gesetzesformu-
lierung in § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG 
selbst.  
 
Danach darf ein Heim nur betrieben wer-
den, wenn der Träger die notwendige Zu-
verlässigkeit zum Betrieb des Heims be-
sitzt. Die in Baden-Württemberg bis zum 
30.06.2008 anwendbare bundesrechtliche 
Norm des § 11 Abs. 2 Nr. 1 HeimG be-
stimmte hingegen, dass ein Heim nur be-
trieben werden durfte, wenn der Träger die 
notwendige Zuverlässigkeit, insbesondere 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum 
Betrieb des Heims, besaß.  
 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des Trägers ist jedoch auch nach dem 
30.06.2008 Voraussetzung für den Be-
trieb eines Heims in Baden-
Württemberg. Denn mit dem neuen Ge-
setzestext sollte auf dieses Erfordernis 
nicht verzichtet werden. Der Gesetzgeber 
hat vielmehr lediglich mangels Regelungs-
bedürfnisses davon abgesehen, im Wort-
laut des § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG explizit 
festzulegen, dass es der wirtschaftlichen 
Zuverlässigkeit zum Betrieb eines Heims 
bedarf. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung gehören zur Zuverlässigkeit nach § 
11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG weiterhin die 
persönliche und die wirtschaftliche Zuver-
lässigkeit. Anders als bisher sei jedoch das 
Erfordernis der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit nicht ausdrücklich genannt, da 
dies bei Einrichtungen mit Versorgungs-
vertrag nach § 72 SGB XI von der Pflege-
kasse geprüft werde und Einrichtungen 

ohne Versorgungsvertrag praktisch nicht 
mehr vorkämen.4
 
Das Erfordernis wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit kommt auch im Gesetzestext mit 
dem Tatbestandsmerkmal der Zuverlässig-
keit hinreichend zum Ausdruck. Im allge-
meinen Gewerberecht5 kann die Unzuver-
lässigkeit nach § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO 
aus einer anhaltenden wirtschaftlichen 
Leistungsunfähigkeit abzuleiten sein, wenn 
keine Anzeichen für eine Besserung der 
wirtschaftlichen Situation gegeben sind, 
insbesondere ein Erfolg versprechendes 
Sanierungskonzept fehlt.6  
 
Ein erheblicher Mangel an wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit wird zudem in der Re-
gel die Fähigkeit des Trägers beeinträchti-
gen oder beseitigen, ein Heim entspre-
chend den weiteren gesetzlichen Anforde-
rungen des § 11 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 bis 6, 
Abs. 3 LHeimG zu betreiben, und auch 
deswegen seine mangelnde Zuverlässigkeit 
i.S.d. § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG begrün-
den. Bei juristischen Personen kommt es 
dabei für die Beurteilung der Zuverlässig-
keit auf die zur Vertretung berufene Person 
an.7  
 
2. Mit dem Beschwerdevorbringen kann 
die Antragstellerin nicht mit Erfolg den 
Beschluss des Verwaltungsgerichts in 
Frage stellen, nach dem der Wider-
spruch der Antragstellerin gegen die 
Verfügung des Antragsgegners vom 
15.01.2009 ohne Erfolg bleiben dürfte.  
 
Diese Verfügung, insbesondere die in Nr. 1 
angeordnete Untersagung des Betriebs des 
..., gegen deren Rechtmäßigkeit sich die 
                                                 
4 vgl. LT-Drucks. 14/2535, S. 40 
5 vgl. zum Heimrecht als besonderem Gewerberecht 
BVerwG, Beschl. vom 12.02.2004 - 6 B 70/03 -, 
GewArch 2004, 485 
6 vgl. nur BVerwG, Beschl. vom 11.11.1996 - 1 B 
226/96 -, GewArch 1997, 68; Urt. vom 02.02.1982 
- 1 C 146/80 -, BVerwGE 65, 1, 4 
7 vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. vom 13.03.1998, 
a.a.O., S. 10 
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Antragstellerin mit der Beschwerde wen-
det, ist voraussichtlich rechtlich nicht zu 
beanstanden.  
 
Diese Untersagung hat ihre Rechts-
grundlage in § 19 Abs. 1 und 2 LHeimG.  
 
Danach ist der Betrieb eines Heims zu un-
tersagen, wenn die Anforderungen des § 11 
nicht erfüllt sind und Anordnungen nicht 
ausreichen (§ 19 Abs. 1 LHeimG). Zudem 
kann der Betrieb nach § 19 Abs. 2 
LHeimG untersagt werden, wenn der Trä-
ger die Anzeige nach § 12 unterlassen oder 
unvollständige Angaben gemacht hat (Nr. 
1), Anordnungen nach § 17 Abs. 1 nicht 
innerhalb der gesetzten Frist befolgt (Nr. 
2), Personen entgegen einem nach § 18 
ergangenen Verbot beschäftigt (Nr. 3) oder 
gegen § 14 Abs. 1, 3 oder 4 oder eine nach 
§ 14 Abs. 7 erlassene Rechtsverordnung 
verstößt (Nr. 4). Zutreffend hat das Ver-
waltungsgericht im angefochtenen Be-
schluss ausgeführt, dass der Antragsgegner 
voraussichtlich in rechtmäßiger Weise die 
Untersagung des Heimbetriebs auf beide 
Ermächtigungsgrundlagen gestützt hat. 
Dem besonderen öffentlichen Interesse 
am Schutz der Bewohner vor Beein-
trächtigungen ihrer Gesundheit kommt 
Vorrang vor dem Interesse der Antrag-
stellerin zu, von den Wirkungen der Un-
tersagung bis zum Abschluss des Haupt-
sacheverfahrens einstweilen verschont 
zu bleiben.  
 
Die mangelnde Zuverlässigkeit der An-
tragstellerin i.S.d. § 11 Abs. 2 Nr. 1 
LHeimG ergibt sich daraus, dass ihre Ge-
schäftsführerin in der Vergangenheit mehr-
fach und kontinuierlich ohne Rücksicht auf 
mehrfache Anordnungen des Antragsgeg-
ners gegen heimrechtliche Vorschriften 
verstoßen hat, insbesondere entgegen § 11 
Abs. 2 Nr. 3 LHeimG weder eine ausrei-
chende Anzahl an Fachkräften noch eine 
Pflegedienstleitung beschäftigt, zwei Be-
wohner zumindest auch aufgrund des 
Fachkräftemangels einer „gefährlichen 

Pflege“ ausgesetzt waren, ihre Geschäfts-
führerin falsche Angaben zur Anzahl der 
Beschäftigten machte, ein mit bestands-
kräftiger Verfügung des Landratsamts Ess-
lingen vom 15.05.2008 angeordneter Auf-
nahmestopp missachtet wurde und Dienst-
pläne entgegen den Verfügungen des 
Landratsamts weder korrekt geführt noch 
an die Heimaufsicht übersandt wurden. 
Bereits diese Umstände rechtfertigen ins-
gesamt die Annahme, dass die Antragstel-
lerin nicht in der Lage ist, die Einhaltung 
der beruflichen Pflichten beim Betrieb des 
Heims sicherzustellen und eine angemes-
sene Qualität der Betreuung der Bewohner 
zu gewährleisten.  
 
 
Soweit die Antragstellerin - wenngleich in 
anderem Zusammenhang - unter Bezug-
nahme auf die Einstellung des staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 
gegen ihre Geschäftsführerin nach § 170 
Abs. 2 StPO mit der Beschwerde vor-
bringt, dass die von dem Antragsgegner 
behauptete Gefährdung oder Schädigung 
von zwei Heimbewohnern nicht vorliege 
und ausweislich der Einstellungsverfügung 
der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 
31.03.2009 Sorgfaltsverstöße der Antrag-
stellerin nicht nachweisbar seien, entfällt 
die Annahme mangelnder Zuverlässigkeit 
i.S.d. § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG dadurch 
nicht.  
 
Denn der MDK Baden-Württemberg stellte 
zahlreiche Mängel bei der Pflege zweier 
Bewohner des von der Antragstellerin be-
triebenen Heims fest, deren Vorliegen 
durch die staatsanwaltliche Einstellungs-
verfügung im Wesentlichen nicht in Zwei-
fel gezogen wird.  
 
Im pflegefachlichen Gutachten vom 
06.10.2008 zur Heimbewohnerin ... kam 
der MDK Baden-Württemberg zu dem 
Ergebnis, dass diese im Heim der Antrag-
stellerin nicht ausreichend mit Nahrung 
und Flüssigkeit versorgt wurde. Sie erhielt 

 4

 
 
 
 
 

 

© 2009 



 © IQB – Lutz Barth             IQB 2009 – Service   
Internetportal zum Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht                                       Rechtsprechungs-Report  

danach an acht einzeln aufgeführten Tagen 
nicht die laut Ernährungsplan vorgesehene 
Nahrungsmenge, die knapp ausgereicht 
hätte, um den täglichen Kalorienbedarf zu 
decken. Der ohnehin schon untergewichti-
gen Bewohnerin drohe durch eine solch 
unzureichende Nahrungszufuhr weiterer 
Gewichtsverlust. Zur Heimbewohnerin ... 
kam der MDK Baden-Württemberg in sei-
nem pflegefachlichen Gutachten vom 
29.10.2009 ebenfalls zu dem Ergebnis, 
dass der Körpergewichtsverlust der Be-
wohnerin auf mangelhafte pflegerische 
Sorgfalt zurückzuführen sei. Die individu-
ellen Ernährungs- und Trinkgewohnheiten 
der untergewichtigen Bewohnerin seien 
nicht ermittelt und dokumentiert sowie der 
individuelle Ernährungs- und Flüssigkeits-
bedarf nicht errechnet worden. Ein Ernäh-
rungsprotokoll sei nicht geführt worden. 
Das Pflegepersonal habe keine dem aner-
kannten medizinisch-pflegerischen Wis-
sensstand entsprechenden Maßnahmen zur 
Klärung der Ursache des kontinuierlichen 
Gewichtsverlusts durchgeführt noch die 
erforderlichen pflegerischen Maßnahmen 
eingeleitet, um den Gewichtsverlust zu 
stoppen und gegebenenfalls wieder eine 
Gewichtszunahme herbeizuführen. Zudem 
stellte der MDK fest, dass aufgrund der 
subkutan verabreichten Infusionen ein kör-
perlicher Schaden der Bewohnerin ent-
standen sei. Subkutane Infusionen entsprä-
chen nicht mehr dem anerkannten medizi-
nisch-pflegerischen Wissensstand. Eine 
ärztliche Verordnung für diese liege nicht 
vor. Durch die Infektion habe die Bewoh-
nerin eine lokale Infektion erlitten, wegen 
der sie im Krankenhaus stationär habe be-
handelt werden müssen.  
 
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte das 
Ermittlungsverfahren gegen die Geschäfts-
führerin der Antragstellerin mit Verfügung 
vom 31.03.2009 ein, weil eine vorsätzliche 
oder fahrlässige Körperverletzung nicht 
mit der für eine Anklageerhebung erforder-
lichen Sicherheit nachgewiesen werden 
könne. Voraussetzung einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Körperverletzung wäre, 
dass die „gefährliche Pflege“ zu einer 
konkreten, auf die mangelhafte Pflege zu-
rückzuführenden Gesundheitsbeeinträchti-
gung bei einer oder mehreren Heimbewoh-
nerinnen geführt habe. Hierfür ergäben 
sich lediglich hinsichtlich der ... verab-
reichten Infusionen konkrete Anhaltspunk-
te. Sorgfaltsverstöße seien nach dem Er-
gebnis der Ermittlungen jedoch nicht 
nachweisbar. Die Infusionen seien vom ... 
betreuenden Arzt verordnet worden. Der 
Nachweis, dass die bei ... infolge der Infu-
sionen aufgetretene Entzündung auf einer 
falschen Handhabung oder mangelnder 
Hygiene beruhten, könne nicht geführt 
werden. Eine Infektion nach subkutanen 
Gaben von Infusionslösungen müsse nicht 
zwangsläufig auf eine falsche Handhabung 
oder mangelnde Hygiene hinweisen. 
Schließlich sei auch nicht nachweisbar, 
dass die Pflegekräfte, die die Infusionen 
verabreicht hätten, nicht besonders ge-
schult gewesen seien. Nach alledem könne 
der Nachweis von Sorgfaltspflichtverstö-
ßen, welche zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen bei ... oder anderen Heim-
bewohnerinnen geführt hätten, jedenfalls 
nicht mit der erforderlichen Sicherheit ge-
führt werden. Mithin liegen der Einstellung 
des Ermittlungsverfahrens durch die 
Staatsanwaltschaft nur in einem Punkt im 
Verhältnis zu den Gutachten des MDK 
abweichende Feststellungen zugrunde, 
nämlich zu der - von der Staatsanwalt-
schaft bejahten - Frage, ob die Infusionen 
für ... ärztlich verordnet waren.  
 
Im Übrigen wird durch die Einstel-
lungsverfügung weder belegt noch ist 
sonst aufgrund der Beschwerdebegrün-
dung ersichtlich, dass die in den Gutach-
ten des MDK festgestellten erheblichen 
Mängel bei der Pflege der beiden Heim-
bewohnerinnen nicht vorlagen. Die 
rechtliche Bewertung der Staatsanwalt-
schaft, dass der Nachweis von Sorgfalts-
pflichtverstößen, welche zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen von Heimbe-
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wohnerinnen geführt hätten, jedenfalls 
nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
geführt werden könne, lässt den Um-
stand unberührt, dass auch die vom 
MDK konstatierten Mängel bei der 
Pflege die für § 11 Abs. 2 Nr. 1 LHeimG 
relevante Annahme tragen, dass eine 
angemessene Qualität der Betreuung 
der Bewohner und deren ärztliche und 
gesundheitliche Betreuung nicht ge-
währleistet werden.  
 
Die festgestellten gravierenden Defizite bei 
der Betreuung der untergewichtigen Heim-
bewohnerinnen und bei der Dokumentation 
der pflegerischen Maßnahmen lassen, im 
Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel 
in der Einrichtung der Antragstellerin und 
den sonstigen Verstößen gegen heimrecht-
liche Vorschriften und unabhängig vom 
Eintritt strafrechtlich relevanter Körperver-
letzungen, befürchten, dass die schützens-
werten pflegerischen und medizinischen 
Belange der Bewohner im Heim der An-
tragstellerin beeinträchtigt werden.  
 
Ohne Erfolg bringt die Antragstellerin 
mit der Beschwerde des Weiteren vor, 
eine Unzuverlässigkeit i.S.d. § 11 Abs. 2 
Nr. 1 LHeimG liege bei ihr nicht vor, 
weil es ihr nicht an wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit - auf die das Land-
ratsamt und das Verwaltungsgericht in 
den angefochtenen Entscheidungen e-
benfalls abgestellt haben - mangele.  
Denn bereits die oben genannten Umstände 
begründen die Annahme der mangelnden 
Zuverlässigkeit der Antragstellerin. Soweit 
in der Beschwerdebegründung ausgeführt 
ist, die Beitrags- und Steuerrückstände 
seien „nach Angaben der Antragstellerin“ 
mit der AOK zwischenzeitlich „bereinigt“, 
sind die Angaben im Übrigen derart unbe-
stimmt, dass die mangelnde wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit damit nicht in Frage 
gestellt ist. Auch das weitere Beschwerde-
vorbringen, dass Beitreibungsmaßnahmen 
des Finanzamts nicht eingeleitet seien, 
stellt ersichtlich nicht in Abrede, dass die 

Steuerrückstände der Antragstellerin in 
Höhe von 11.592.- EUR - zu deren Mittei-
lung an die Heimaufsicht das Finanzamt 
nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO grundsätzlich 
befugt ist8  - nicht zurückgeführt sind; das 
Ausbleiben von Beitreibungsmaßnahmen 
belegt nicht, dass die Steuerschuld getilgt 
ist. In rechtlicher Hinsicht unerheblich ist 
die mit der Beschwerde vorgetragene Auf-
fassung der Antragstellerin, eine steuer-
rechtliche Unzuverlässigkeit sei ohnehin 
nicht geeignet, eine Unzuverlässigkeit im 
Sinne des Landesheimgesetzes zu belegen. 
Wie bereits dargelegt, kommt es für die 
mangelnde Zuverlässigkeit nach § 11 Abs. 
2 Nr. 1 LHeimG darauf an, ob der Träger 
des Heims nach dem Gesamteindruck sei-
nes Verhaltens Grund zu der Befürchtung 
bietet, dass er seinen beruflichen Pflichten 
beim Betrieb eines Heims in Zukunft nicht 
genügen wird, und Grund zu der Annahme 
besteht, dass eine angemessene Qualität 
der Betreuung der Bewohner oder deren 
ärztliche und gesundheitliche Betreuung 
nicht gewährleistet werden; mangelnde 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann 
auch ein Umstand sein, der diese Annahme 
zu begründen geeignet ist.  
 
Unbegründet ist auch das weitere Vor-
bringen der Antragstellerin, der An-
tragsgegner habe bei der verfügten Un-
tersagung das von ihr am 15.01.2009 
vorgelegte Konzept für den Betrieb des 
Heims nicht berücksichtigt.  
 
Zutreffend hat der Antragsgegner darauf 
hingewiesen, dass jenes Konzept unter 
anderem aus Mustern von Dokumentati-
onsformularen bestand und in ihm für die 
Pflegedienstleitung Personen benannt wa-
ren, die nicht über die erforderliche Quali-
fikation hierfür verfügten.  
 
Schließlich wendet sich die Antragstelle-
rin, die den Beschluss des Verwaltungs-
                                                 
8 vgl. - jeweils zu § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO - 
BVerwG, Urt. vom 02.02.1982, a.a.O., S. 5 ff.; 
BFH, Urt. vom 29.07.2003 - VII R 39/02 
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gerichts im Übrigen nicht angreift, ohne 
Erfolg gegen die sofortige Vollziehbar-
keit der Untersagungsverfügung. Ihr 
Vorbringen, eine akute Gefährdung von 
Leib und Leben der Heimbewohner sei 
nicht zu befürchten, stützt sich allein auf 
die Einstellungsverfügung der Staatsan-
waltschaft Stuttgart vom 31.03.2009. Eine 
zum Schutz der Bewohner des Heims er-
forderliche qualifizierte pflegerische 
Betreuung durch Fachkräfte ist jedoch un-
abhängig von der Einstellung des staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, 
wie dargelegt, nicht zu erwarten. Daher hat 
das öffentliche Interesse an der sofortigen 
Vollziehbarkeit der Untersagungsverfü-
gung Vorrang vor dem Interesse der An-
tragstellerin, von der Vollziehung einstwei-

len bis zum Abschluss des Hauptsachever-
fahrens verschont zu bleiben.  
 
3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 
Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestsetzung 
beruht auf § 63 Abs. 2, § 47 Abs. 1, § 53 
Abs. 3 Nr. 2, § 52 Abs. 1 GKG.  
 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 
 
(…) 
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